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Der Evangelische Kirchenrat des Kantons Thurgau 

an die Mitglieder der Evangelischen Synode 

 

 
EINLADUNG zur ausserordentlichen Sitzung der Synode 

 

Montag,  17. September 2012, Rathaus Weinfelden 

 

TAGESORDNUNG 

 

08.15 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche  

  

09.30 Uhr   Beginn der Verhandlungen  

12.00 Uhr Unterbrechung der Verhandlungen, Mittagessen 

13.45 Uhr Fortsetzung der Verhandlungen 

16.45 Uhr Ende der Verhandlungen  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 EVANGELISCHER KIRCHENRAT 

 DES KANTONS THURGAU 

 

 Der Präsident:           Der Aktuar: 

Pfr. W.  Bührer         E. Ritzi 

 

 

 

Wer an der Teilnahme verhindert ist, hat sich gem. Geschäftsreglement der 

Synode möglichst frühzeitig vor oder spätestens innerhalb von zwei Tagen 

nach der Sitzung beim Präsidenten der Synode schriftlich zu entschuldigen 

(Herrn Urs Steiger, Hauptstr. 23, 8594 Güttingen, urs.steiger@bluewin.ch.) 

 

Das Mittagessen wird um 12.15 Uhr im Hotel zum Trauben eingenommen. 

Wer daran nicht teilnimmt, ist gebeten, dies bis Freitag, 14. September, 

11.00 Uhr, der Kirchenratskanzlei, Bankplatz 5, 8500 Frauenfeld, zu  

melden. Email: kanzlei@evang-tg.ch. Auf gleiche Art wird von jenen, die 

ein fleischloses Menü wünschen, eine entsprechende Meldung erwartet  

(sofern nicht diese Meldung bereits für die ganze Legislatur deponiert ist). 
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Geschäftsordnung 

  

1.  Begrüssung und Eröffnung 

2.  Namensaufruf 

3.  Bericht des Kirchenrates über Veränderungen im Bestand der Synode 

4.  Kirchenordnung: 

Eintreten und Beginn Detailberatung* 

5.  Mitteilungen 

a)  Kirchenrat    b) Büro der Synode 

6.  Umfrage 

 

 

 

 

 

*  Die Unterlagen zu diesem Traktandum sind bereits verschickt worden: 

 

- Vorlage des Kirchenrates vom 14. April 2010 

- von der vorberatenden Kommission der Synode überarbeitete Fassung     

   vom 20. Januar 2012 

- Stellungnahme des Kirchenrates vom 9. März 2012 

 

Obwohl die Detailberatung in der Synode der Vorlage vom 20. Jan. 

2012 folgen wird, ist es unerlässlich, dass auch die ursprüngliche  

Fassung vom 14. April 2010 während der Beratungen den Synodalen 

zur Verfügung steht. Die Anmerkungen, die dort gemacht wurden,  

gelten über weite Strecken auch für die Fassung vom 20. Jan. 2012;  

sie werden in dieser Fassung aber nicht wiederholt. Die Anmerkungen 

der Fassung vom 20. Jan. 2012 beziehen sich nur auf die Änderungen, 

die von der Kommission gegenüber der Fassung des Kirchenrates vor-

genommen wurden. 

 

Wo eines der genannten Dokumente fehlt, kann dieses heruntergeladen 

werden 
http://www.evang-tg.ch/landeskirche/synode/aktuelle-synode/sitzungsunterlagen 

 

 oder bei der Kirchenratskanzlei bestellt werden: kanzlei@evang-tg.ch  
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